
Deutschland ist ein reiches Land. Wie reich, lässt
sich daran ermessen, dass das Geldvermögen zwi­
schen 1991 und 2006 von 2,02 Billionen Euro auf
4,53 Billionen Euro gewachsen ist.

Die Absicherung der Chancengleich­
heit in einem reichen Land wie
Deutschland sollte kein Problem
darstellen.

Das Vermögen in Deutschland ist sehr ungleich
verteilt:
Die unteren 50% der Haushalte verfügen über
weniger als 4%, auf das obere Zehntel entfallen
rd. 47%, das ärmste Zehntel hat überhaupt kein
Vermögen, sondern ist in erheblichem Maße
verschuldet.

Steuererleichterung der großen Konzerne.
Steuererleichterung auf große Vermögen.
Gleichzeitiges Sinken des Realeinkommens der
Arbeitnehmer.

Wir fordern deshalb:
Die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung des
Schulbedarfs für bedürftige Schülerinnen und
Schüler.

Die Finanzierung der Schultransporte, anderer
Schulfahrten und des Schulessens müssen aus diesen
Fonds beglichen werden.

Dieser Fonds ist von den Landtagen für alle Städte
und Kommunen einzurichten, um diese Finanzierung
zu gewährleisten.

Die Verantwortlichen in der Politik müssen erken­
nen, dass solche Fonds notwendig sind, um Deutsch­
land zukunftsfähig zu machen.

Investitionen für die Chancengleichheit bei der
Bildung zu unterlassen bedeuten Folgekosten, die
durch Arbeitslosigkeit und Kriminalität entstehen.

Diese Kampagne wird unterstützt von:
ver.di BzEA Leipzig/ Nordsachsen
ver.di Bezirksvorstand Leipzig/ Nordsachsen
ver.di Landesbezirkserwerbslosenausschuss Sachsen,
Sachsen/Anhalt, Thüringen
GEW
DGB Region Leipzig
DGB Sachsen
ALV Arbeitslosenverband Deutschland, Landesver­
band Sachsen e. V.
LEZ Leipziger Erwerbslosenzentrum
Gemeinsam stark - Helfende Hände e. V.
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Gleiche Chancen in der Bildung durch
gleiche Voraussetzungen beim Schulbedarf
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• Schulverweigerung
• Drogensucht
• Beschaffungskriminalität
• Alkoholmissbrauch
• Vandalismus
• Gewalt
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Arm sein und gleiche Bildungschancen zu erlangen
ist in Deutschland des 21. Jahrhunderts ein großes
Problem für Millionen von Familien geworden.

Ist es von dieser Politik in Deutschland wirklich
gewollt, dass bis zu 20 Prozent der Bevölkerung
durch nicht ausreichende eigene Finanzmittel für
den Schulbedarf keine gleichen Chancen auf Bildung
haben sollen und es damit keine Zukunft für sie
geben soll?

Einmalige Beihilfen aus den Regelungen des Bun­
dessozialhilfegesetzes (BSHG) waren bis Ende
2004 möglich. Mit Hartz IV und dem Sozialgesetz­
buch II (SGB  II)  sind diese Beihilfen weggefallen.

Die Folgen schlechter und fehlender
Bíldung sind bekannt.

Für SchülerInnen aus bedürftigen Familien bleibt
oft kein Geld für die Bildung.
In Haushalten von Niedriglohnbeziehern und bei
vielen Alleinerziehenden fehlt das Geld für
notwendige Schulmaterialien.


